BRD-Personalnummer
B. Ullrich

Endlich ist sie da – meine ganz persönliche Steuerzahler-Identifikationsnummer (nach § 139b Abs. 6 der Abgabenordnung)! Jeder pflichtgemäß gemeldete Einwohner der BRD kommt nun in den Genuß dieser Personalnummer, die ihn dazu berechtigt, Teile seines Einkommens, sofern vorhanden, an den Staat abzuführen. Endlich entfällt die lästige Umgewöhnung an eine neue Steuernummer, wenn man den Wohnsitz und damit das zuständige Finanzamt wechselt! Praktischerweise wird die zugeteilte Nummer sogleich an das Melderegister weitergegeben, womit sie zum Bestandteil meiner Identität als Personal der BRD-AG wird. Die logische Folge wird sein: Personalnummer = Steuernummer = Versicherungsnummer = Bankkontonummer...usw. – 

das Leben in der Massenmenschhaltung wird einfacher!

Die FDP witterte in ihrer Rolle als „Liberale“ Mißbrauchsmöglichkeiten und startete diesbezüglich eine „Kleine Anfrage“ im Bundestag, die am 24.09.2005 wie folgt beantwortet wurde: „...Die Regierung betont, andere Stellen als die Finanzbehörden dürften die Identifikationsnummer nur erheben oder verwenden, wenn dies für Datenübermittlungen zwischen ihnen und den Finanzbehörden erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich zuläßt. Auf die gespeicherten Daten dürften die Finanzbehörden nur im Rahmen der gesetzlich geregelten Zwecke zugreifen. Andere Stellen hätten keinen Zugriff auf diese Daten.“ Wenn man nur das fettgedruckte liest, so steht da eindeutig, daß eine einfache Rechtsvorschrift, die jederzeit erlassen werden kann, genügt, um diese eindeutige Identifizierungsnummer für alles nur erdenkliche zu verwenden!

Die Datenschützer (das sind die, welche auftragsgemäß die öffentlichen Diskussionen um alle wirklich wichtigen und heiklen Punkte herumsteuern und dabei dem Michel die Illusion vermitteln sollen, daß es so was wie Datenschutz auch wirklich gibt) in der Schweiz standen schon vor 2 Jahren vor einer ähnlichen Situation und warnten: 
„Ein universeller Personenidentifikator birgt Risiken für die Privatsphäre... Jede Person erhält in allen Umfeldern staatlicher Tätigkeit eine Nummer, die eindeutig und lebenslang konstant ist und die Person identifizierbar macht. Die AHV-Versichertennummer (=Alters- und Hinterlassenen-Versicherung, entspricht wohl unserer Rentenversicherungsnummer) führt dazu, daß die Register auf einfachste Weise verknüpft werden könnten. Damit wird ein erhebliches Mißbrauchspotential geschaffen: Flächendeckende Auswertungen werden ermöglicht und der gläserne Bürger rückt in greifbare Nähe.“

Mit zunehmender Ausdehnung der angeblichen Antiterrormaßnahmen steigt die Wahrscheinlichkeit, daß es ein zentrales Personenregister gibt, in dem politisch unangepaßte – antiglobalistische, überfremdungsgegnerische, Staatsbetrug und Politik durchschauende -  Zeitgenossen gesammelt werden. Eine einheitliche Identifizierungsnummer für alle Lebensbereiche eröffnet ungeahnte Möglichkeiten subtilen Terrors aller möglichen Ämter, Agenturen und sonstiger Zugriffsberechtigten gegen solche unliebsamen Staatsbürger.

Mit der Aufbewahrung der „Personalnummer“ bis 20 Jahre nach dem Ableben kann eine Durchgriffsmöglichkeit der Steuerbehörde auf die Erben über längere Zeiträume sichergestellt werden.


Für eine Spende von 27,00 Euro an den Verein liefern wir 6 Ausgaben A 5 je 88 Seiten pro Jahr. Auf Wunsch können noch vereinzelte Exemplare oder Auszüge früherer Ausgaben mitgeliefert werden, die Hefte Folge 3-4.2005, 5-6.2005, 9-10.2005, 11-12.2005, 1-2.2006, 3-4.2006, 5-6.2006, 7-8.2006, 9-10.2006, 11-12.2006 (also 2006 komplett), 1-2.2007, 3-4.2007, 5-6.2007 sowie 7-8.2007 sind noch vorrätig.    

Bestellung bitte richten an

WKV e.V., Postfach 45 03 22, 50878 Köln  oder Fax 0221- 887 59 72, oder an info@wk-institut.de
